
 
 

 

 

 
 
Bern, 14. September 2018 
 
 
 
 
Adressaten: 
die politischen Parteien 
die Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete 
die Dachverbände der Wirtschaft 
die interessierten Kreise 
 
Änderung der Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV):  
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Bundesrat hat das EDI beauftragt, bei den Kantonen, den politischen Parteien, 
den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Gemeinden, Städte und Bergge-
biete, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Wirtschaft und den interes-
sierten Kreisen zur Änderung der Verordnung über die Anlagestiftungen ein Ver-
nehmlassungsverfahren durchzuführen. 
 
Wir laden Sie zur Teilnahme am Vernehmlassungsverfahren ein. Die Vernehmlas-
sungsfrist dauert bis zum 14. Dezember 2018. 
 
Die Verordnungsänderung bezweckt einerseits die Stärkung der Rolle der Anleger-
versammlung als oberstem Organ der Anlagestiftungen. Durch die Erhöhung der Ein-
flussmöglichkeiten des Anlegers wird die Attraktivität der Anlagestiftungen gestärkt. 
Bei den Anlegern handelt es sich ausschliesslich um Einrichtungen, die dem Zweck 
der beruflichen Vorsorge dienen. Anderseits wird die Flexibilität der Anlagestiftungen 
bei der Anlage des Vorsorgevermögens durch verschiedene Massnahmen erhöht, 
beispielsweise durch die Möglichkeit einer höheren Fokussierung, der Erweiterung 
der Kategoriebegrenzungen, von nichtkotierten Sacheinlagen oder von Direktanlagen 
im alternativen Bereich. 
 
Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden über die Internetadresse: 
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html. 
 
  

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html


 

 

 

2/2 

 
 

Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes 
(BehiG; SR 151.3) barrierefrei zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellung-
nahmen, wenn möglich, elektronisch (bitte nebst einer PDF-Version auch eine 
Word-Version) innert der Vernehmlassungsfrist an folgende Email-Adresse zu sen-
den:  
 

joseph.steiger@bsv.admin.ch  
 
Für Rückfragen und allfällige Informationen steht Ihnen Herr Josef Steiger (Tel. 058 
462 94 18) zur Verfügung. 
 
Besten Dank und freundliche Grüsse 
 

 
 
Alain Berset 
Bundespräsident 
 
 
 
 
 
 
Beilagen:  
- Verordnungsentwurf und Erläuterungen (d, f, i) 
- Liste der Vernehmlassungsadressaten  
- Formular für Stellungnahme (d, f, i) 
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